
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/4/8 8Os140/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1960

Norm

JGG 1961 §2

Rechtssatz

Erziehungsmaßregeln können nicht bedingt ausgesprochen werden. (Zum JGG 1949)

Entscheidungstexte

8 Os 140/60

Entscheidungstext OGH 08.04.1960 8 Os 140/60

Veröff: JBl 1961,40 (Artikel von Bischoff in, 17) = JBl 1961,263 Beitner, Vormundschaftsbehördliche Verfügungen

durch das Jugendstrafgericht = RZ 1961,150 Körner, Nochmals die "bedingte" Verweisung in eine Bundesanstalt

für Erziehungsbedürftige.
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